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Welche Interessen der katholischen Kirche werden durch
das neue Volk-8schul-Unterhaltuugsgesetz berührt?

Von Joh. Nep. Zwior, Kaplau.�«)
Die Verfassungsurkunde vom 31. Januar l850 enthält

bezüglich des öffentlichen Volksschulwesens folgende Be-
stimmungen:

Art. 24. »Bei der Einrichtung der öffentlichen Volks-
schulen sind die konfessionellen Verhältnisse möglichst zu
berücksichtigen.

Den religiösen Unterricht in der Volksschule leiten die
betreffenden Religionsgesellschaften.

Die Leitung der äußeren Angelegenheiten der Volks-
schule steht der Gemeinde zu. Der Staat stellt unter ge-
setzlich geordneter Beteiligung der Gemeinden, aus der Zahl
der Befähigten, die Lehrer der öffentlichen Volksschule an.

Art. 25. Die Mittel zur Errichtung, Unterhaltung und
Erweiterung der öffentlichen Volksschulen werden von den
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Gemeinden, und im Falle des nachgewiesenen Unvermögens
ergänzungsweise vom Staate aufgebracht. Die auf· be-
sonderen Rechtstiteln beruhenden Verpflichtungen Dritter
bleiben bestehen.

Der Staat gewährleistet demnach den Volksschullehrern
ein festes, den Lokalverhältnissen angemessenes Einkommen.

In den öffentlichen Volksschulen wird der Unterricht
unentgeltlich erteilt.

Art. 26. Ein besonderes Gesetz regelt das ganze
Unterrichtswesen.

Art. 112. Bis zum Erlaß des im Art. 26 vorgesehenen
Gesetzes bewendet es hinsichtlich des Schul- und Unterrichts-
wesens bei den jetzt geltenden gesetzlichen Bestimntungen.«

Nach dem strikten Wortlaut der Art. 26 und 112 war
demnach die einheitliche Regelung des gesamten Schul- und
Unterrichtswesens durch ein Gesetz vorgesehen. Dazu ist
es jedoch bis jetzt nicht gekommen. Zwar sind in früheren
Jahren wiederholt Gesetzentwürfe, durch die das gesamte
Schul- und Unterrichtswesen gesetzlich geordnet werden sollte,
ausgearbeitetszworden. Indessen sind diese Entwürfe nicht
zur Annahme gelangt. Auch die Versuche des Ministers
Goßler (l890) und des Ministers Grafen von Zedlitz-
Trützschler (1892), wenigstens für das Gebiet der öffent-
lichen Volksschule eine allgemeine Regelung herbeizuführen,
stießen bei den gesetzgebenden Körperschaften aus so heftigen
Widerstand, daß sie noch vor Beendigung der Beratung
zurückgezogen wurden.

Inzwischen waren einzelne Teile des Volksschulwesens
geregelt worden, so die Schulaufsicht durch das Schul-
aufsichtsgesetz vom 1l. März 1872, die Schullast wenigstens
zum Teil und das Besoldungs- und Pensionswesen. Die
Schullasten sind aber stetig gewachsen. Trotz der Be-
mühungen des Staates, durch Zuwendungen aus Staats-
mitteln den wachsenden Bedürfnissen des Volksschulwesens
Rechnung zu tragen, sind die Klagen über Druck und un-
gleiche Verteilung der Volksfchullasten immer größer ge-



worden und haben einen lebhaften Ausdruck in den Ver-
handlungen des Landtags gefunden.

Um den vorhandenen Mißständen abzuhelfen, hat das
preußische Schulunterhaltungsgesetz vom 28. Juli 1906 in
Ausführung des Art. 25 der Verfassung die Übertragung
der Schulunterhaltung auf die bürgerlichen Gemeinden zur
Durchführung gebracht, sonstige Volksschulfragen aber nur
insoweit behandelt, als sie mit dieser Regelung in einem
notwendigen Zusammenhange stehen.

Der Entwurf zum Schulunterhaltungsgesetz ging dem
Hause der Abgeordneten unter dem 2. Dezember 1905 zu
und wurde von demselben mit zahlreichen, meist in der
XII. Kommission vorgenommenen Änderungen angenommen.
Nachdem auch die vom Herrenhause getroffenen Änderungen
vom Abgeordnetenhause durchberaten waren, wurde das
Gesetz von diesem am 6. Juli und vom Herrenhause am
7. Juli 1906 angenommen, dann unter dem 28. Juli vom
Könige vollzogen und in Nr. 35 der Gesetzsammlung
S. 335 ff. veröffentlicht.

Schon während der Beratung im Abgeordnetenhause
wurden schwere Bedenken wegen der Verfafsungsmäßigkeit
der Vorlage vorgebracht. Jnsbesondere wurden die Fragen
aufgeworfen, ob der Erlaß eines Volksschnlunterhaltungs-
gesetzes ohne gleichzeitige Regelung des gesamten Unterrichts-
wesens mit den Art. 26 und 112 der preußischen Verfassungs-
urkunde vom 31. Januar l850 vereinbar sei, und ob nicht
der Ausschluß einzelner Landesteile � es handelt sich um
Westpreußen und Posen �� vom Geltungsbereiche des ganzen
Gesetzes oder einzelner Teile desselben den vorher genannten
Verfassungsbestimmungen widerspreche.

Um diese Verfassungsbedenken zu beseitigen, nahm das
Abgeordnetenhaus am 5. Mai 1906 nachstehenden Gesetz-
entwurf in folgender Fassung an:

»Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen ete., verordnen mit Zustimmung beider Häuser
des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

§ I. Der Art. 26 der Verfassungsurkunde vom
31. Januar l850 erhält folgende Fassung:

Das Schul- und Unterrichtswesen ist durch Ge-
setz zu regeln. Bis zu anderweitiger gesetzlicher
Regelung verbleibt es hinsichtlich des Schul- und
Unterrichtswesens bei dem geltenden Recht.

§ 2. Der Art. 112 der Verfassungsurkunde
wird aufgehoben.

Auf Grund dieser Bestimmung ist es unzweifelhaft, daß
die Ordnung des Unterrichtswesens nicht mehr durch ein
einheitliches Gesetz zu erfolgen braucht, sondern daß nun-

mehr einzelne Materien durch Spezialgesetze geordnet werden
können. Auf der Grundlage dieser neuen Verfassungs-
bestimmung ist dann der Erlaß des neuen Volksschul-
unterhaltungsgesetzes erfolgt.

Es erhebt sich nun für uns die wichtige Frage: Welche
kirchlichen Jnteressen werden durch dieses Gesetz, das am
l. April 1908 in Kraft getreten ist, berührt? Daß wichtige
Jnteressen berührt werden, ersieht man schon aus der
Schärfe des Kampfes, der seinerzeit auf der ganzen Linie
um die Schule geführt worden ist, aus dem krampfhaften
Bemühen, die öffentliche Meinung und die gesetzgebenden
Körperschaften zu beeinflussen. Jn der Tat stand der preu-
ßische Landtag vor einer Entscheidung, die für die Kirche, ja
für unser gesamtes Volksleben von ungeheurer Bedeutung
ist. Aber nicht die Frage der Schulunterhaltung verleiht
diesem Gesetze seine außerordentliche Tragweite, sondern die
Frage, die in diesem Gesetze gleichzeitig zur Entscheidung
kam, ob in Zukunft in der preußischen Volksschule die
Religion jene Bedeutung behalten soll, die sie tatsächlich
für die Volksschule und Volksbildung hat und die ihr von
Gottes- und Rechtswegen zukommt, ��- was auf die Frage
hinausläuft, �� ob in Zukunft die preußische Volksschule
konfessionell oder simultan ausgestaltet werden soll. Das
ist die Frage, an deren Lösung die Kirche interessiert war.
Es standen sich also hier nicht einzelne Parteien, auch
nicht katholisch und eoangelisch feindselig gegenüber, sondern
zwei Weltanschauungen rangen miteinander: Christen-
tum und Atheismus. Die einzig berechtigte Form der
menschlichen Gesellschaft ist aber die christliche, und die ihr
entsprechende Schule ist die konfessionelle. Und nur diese
hat in einem christlichen Staate die volle, ja einzige Be-
rechtigung. Diese Form der Schule ist denn auch durch
dieses Gesetz grundsätzlich festgelegt worden.

Um die Tragweite derselben zu erfassen, wird es viel-
leicht zunächst erforderlich sein, den Begriff der Konfessions-
und Simultanschule festzustellen und den Rechtszustand, wie
er sich bis dahin entwickelt hat, kurz darzustellen.

I. Begriff der konfessionellen und Simultanschule.
Unter konfessionellen Schulen versteht man diejenigen

Schulen, in welchen der Unterricht evangelifchen Kindern
durch evangelische Lehrkräfte, katholischen Kindern durch
katholische Lehrkräfte erteilt wird.«1)

Unter Simultanschulen, bisweilen auch paritätische ge-
nannt, versteht man solche Schulen, in denen die Kinder
ohne Unterschied der Konfesfion gemeinschaftlich in sämtlichen

I)  33 des Volksschulunterhaltungsgesetzes.



Fächern mit Ausnahme des Religionsunterrichts von
Lehrern, auf deren Konfession es nicht ankommt, unter-
richtet werden.

Es folgt daraus, daß in der konfessionellen Schule
Unterricht und Erziehung vom religiös-sittlichen Geiste der
Konfession beherrscht und getragen sein müssen, in der
Simultanschule dagegen der einheitlich-religiöse Hintergrund
zurücktritt, das Konfessionelle sich auf die Religionsstunden
beschränkt, in denen die Kinder, auch nach ihrer Konsession
gesondert, von einem Lehrer oder Geistlichen ihrer Konfession
unterrichtet werden.

Man kann also die Simultanschulen nicht gerade
konsessionslos nennen. Denn in den Simultanschulen ist
der Religionsunterricht obligatorisch und die Religions-
stunden fallen in den schulplanmäßigen Unterricht. Aber
man muß in Erwägung ziehen, daß die wenigen Stunden
des Religionsunterrichts doch wahrlich nicht genügen, um
die Kinder zu erziehen, ihnen einen religiösen Unterricht
und eine konfessionelle Erziehung zuteil werden zu lassen.
Dazu ist der ganze Unterricht mit allen seinen Fächern
notwendig. Da dies aber in den Simultanschulen fehlt,
so kann man sie tatsächlich doch konfessionslos nennen.
Dr. Fröhlich schreibt in seiner Broschüre »Die Simultan-
schule«: »Die Simultanschulen sind die Vorstufen, die
Pioniere für die eigentlichen konfessionslosen Schulen.«
Da wir uns, so müssen wir weiter sagen, keine Religion
ohne Konfession denken können, so wird die konfessionslose
Schule schließlich zur religionslosen. (Fortsetzung foIgt.)

Kloster Lehnin.

Über die Gründung des ehemaligen berühmten Zisterzienser-
klosters Lehnin in der Provinz Brandenburg enthält die
».Heimatkunde des Kreises Zauch-Belzig von F. Bamberg,
Lehrer in Ragösen, aus S. 20 folgende Mitteilung:

,,Markgraf Otto l. jagte in den dichten Revieren der
Zauche. Heftig verfolgte er eine Hirschkuh; dadurch trennte er
sich von seinem Gefolge und verirrte sich. C-rmiidet legte er
sich in den Schatten einer Eiche und schlies ein. Da sah er
im Traume eine Hirschkuh, die ihn ohne Unterlaß belästigte,
bis er sie durch einen Pfeilschuß niederstreckte. Als er erwachte
und den Traum seinem inzwischen bei ihm eingetrofsenen
Gefolge erzählte, riet man ihm, an dieser Stelle eine Burg
gegen die heidnischenSlawen zu errichten; denn die andrängende,
immer lästiger werdende Hirschkuh erschien ihnen als ein Sinn-
bild des Heidentums, das in diesen Wäldern noch eine Stätte

hatte. Der Markgraf erwiderte: ,,Eine Burg werde ich hier
gründen, aber eine solche, von der aus die seindlichen satanischen
Mächte durch die Gebete geistlicher Männer mit weggescheucht
werden sollen; hier sollen meine Gebeine ruhen, und hier
will ich auch den jüngsten Tag erwarten.«

Sofort schrieb der Markgraf an den Abt des Zisterzienser-
klosters Sittichenbach bei Eisleben und bat ihn, Mönche
aus seinem Konvente schicken zu wollen. Die Brüder kamen.
Das Kloster wurde 1180 gebaut und erhielt den Namen
Lehnin; denn Lehnije heißt Hirschkut) im Slawischen. Den
nördlichen Teil des Klosters bildete die Klosterkirche, welche mit
den übrigen Klostergebäuden ein regelmäßiges Viereck darstellte.
In der Kirche befindet sich noch heute der Stamm der Eiche,
unter welcher Otto den Traum hatte; er ist an den Stufen
vor dem Altare eingemauert. Schon Markgraf Otto stattete
das Kloster mit reichem Grundbesitze aus, der im Laufe der
Zeit noch vermehrt wurde durch die Sorge der Mönche sowohl
als durch die Gunst der Landesherren und frommer Christen,
so daß das Kloster bei seiner Aufhebung 1542 zwei Städte,
64 Dörfer und 14 Vorwerke besaß. Von ihm sind ausge-
gangen die Klöster Chorin, Himmelpfort und Neuzelle.
Das Ansehen des Mutterklosters war allezeit groß im Lande.
und seine Äbte saßen unter den ersten Ratgebern der Landes-
herren gleich nach den Bischöfen von Brandenburg, Havel-
berg und Lebus. Außer dem Stifter Otto l. sind noch
12 sürstliche Personen hier begraben, zuletzt Joachim I.
Der letzte Abt hieß Valentin und starb 1542.

Durch die Einführung der Reformation wurde das Kloster
1542 aufgehoben, nachdem es 362 Jahre bestanden hatte.
Das Kloster wurde zuerst ein sürslliches Domänenamt und
1811 ein Rittergut, das verkauft wurde. Die Mönche von
Lehnin haben sich der Ausbreitung des Christentums eifrig
hingegeben. Der erste Abt Sibold ist in Ausübung seines
Berufes von den Wenden aus Nahmitz erschlagen worden,
wovon noch ein altes Bild in der Kirche Kunde gibt. Nicht
minder hat das Kloster durch Verbesserung des Ackerbaues, der
Viehzucht und durch seine Ziegelbrennereien Segen gestiftet.
Viele Sagen- und Geistergeschichten von weißen Frauen und
schwarzen Mönchen sind noch im Volksmunde vorhanden, die
zur Mitternachtsstunde in den Klosterruinen umherwandern.
Im Jahre 1270 soll der Abt Hermann von L-ehnin eine
Weissagung geschrieben haben über das Schicksal des Klosters
und der Landesherren bis auf unsere Tage. Aber die Weis-
sagung ist viel jüngeren Ursprungs und wahrscheinlich aus der
Zeit des ersten Königs. Da war von der Vergangenheit wohl
Zutressendes zu sagen, aber was darin sich auf die Zeit der
Könige bezieht, ist schwankend und vieldeutig.«



Jn der genannten Weissagung haben von jeher die Worte
am Schlusse derselben eine gewisse Aufmerksamkeit beansprucht:

Resurgent tecta Le11nini, 0horini.
Germani-i recipit regem et pastor gregem.

Der sei. Geistl. Rat Müller in Berlin hat dieselben
auf das wiedererstandene Deutsche Reich und auf die sich an-
bahnende Wiedervereinigung der getrennten Christen und
demgemäß auch auf das Wiedererstehen der genannten beiden
Klöster bezogen. Gott gebe es! Bei Gott ist kein Ding
unmöglich. �-�--·

Nachtmifsion.
In Berlin hat sich seit ganz kurzer Zeit eine neue evang.

Mission gebildet unter dem Namen »Nachtmission«. Dieselbe
hat sich die Aufgabe gestellt, an diejenigen Personen, welche
in später Abendstunde oder in der Nacht sich planlos oder
vielleicht in böser Abstcht oder nicht mehr ganz niichtern auf
den Straßen aufhalten, heranzutreten, und sie durch Zuspruch
und Belehrung zur Sittsamkeit und zur Heimkehr zu bewegen,
ja sie auch nach Hause in ihre Wohnung zu bringen.

Daß diese Sache sehr ihre zwei Seiten hat, liegt auf der
Hand. Wenn die Mission sich auch bereits mehrfacher Erfolge
rühmt, was wir gar nicht bezweifeln wollen, so leugnet sie
auf der anderen Seite doch auch nicht, daß noch zahlreichere
übte Erfahrungen neben diesen guten Erfolgen einhergehen.
Das Konsistorium hat sich über diese Nachtmission nicht zustimmend
ausgesprochen.

Von Berlin hat sich dieselbe bereits nach Breslau ver-
pfianzt. Der Prediger G. . . . ist der Leiter des Unternehmens.

Wir verkennen den guten Willen nicht, von welchem die
eifrigen Unternehmer erfüllt sein mögen, und freuen uns über
alles, was geeignet ist, die Menschen Christo nahezubringen,
aber im vorliegenden Falle wird wohl doch erst das weitere
abzuwarten sein.

Die Welteitelkeit.
Jn dem alttestamentlichen Buche »Der Prediger« spricht

der weise Salomon die von uns in Predigten oft zitterten
Worte aus: »O Eitelkeit der Eitelkeiten! Alles ist Eitelkeit!«
»Als ich mich hinwandte zu den Werken, welche meine Hände
geschaffen hatten, und zu den Mühen, in denen ich fruchtlos
mich abgemüht, sah ich in Allem Eitelkeit und Geistesplage
und daß nichts Bleibendes ist unter der Sonne«. ,,Alles hat
eine Zeit und nach seiner Frist geht Jegliches vorüber unter
dem Himmel«.

Auf diese wahre Weisheit hat der Franziskaner Jacopone
sein berühmtes Lied De contemptu mundi, welches er behufs

64

Aufnahme in den Orden an der Klosterpforte gesungen und
auf seiner Lyra begleitet hatte, gegründet. Wir zitieren daraus
nur die beiden ersten Strophen:

Cur munc·ius mi1itat sub v-in-I« gloria,
0ujus prosperit-is est t1«ansitoria?
Tam cito labitui« ejus potentia
Quem vasa tiguli, quae sunt i·ragilia.

Pius crede literis scriptis in g1acie,
Qui-im mundi fis:-igilis v-in-re full-.ciae;
Fallax in praemiis vi1«tutis specie,
Quae nunqu-im habuit tempus iiduciae.

Deutsch nach Angelus Silesius:
Was strebt und kriegt die Welt nach eitler Herrlichkeit,
Da doch derselben Gliick vergehet mit der Zeit?
Wie eines Töpfers Werk bald wird zu nicht� gemacht,
So bald fällt auch dahin all� ihre stolze Pracht.

Trau� mehr auf eine Schrift, die man in�s Eis eingräbt,
Als wenn die eitle Welt betrüglich dich erhebt,
Sie teilt zwar Gaben aus und hat der Tugend Schein,
Gibt aber Nichts darob, ��� man kann versichert sein.

Alljährlich wenigstens einmal erinnert uns ein großartiges
Naturschauspiel um diese Zeit an die genannte tiefe Wahrheit.

St. Augustini i1octrinu iisceticti1).
Lin. 11., cap. I.
(Fortsetzung.)

l«�inis, -i(i (1ue1n ten(iere Gebet l1o1no, Deus est.
1. Qui ver-im requiem et ver-im t·elicitatem (iesi(iei«.«-it,

(1ebet tolle:-e spe1n su-im de rebus morta1ibus, et praetere-
untibus, et e-im colloc-use in Deo, ut haei«ens ei qui manet
in aeternucn, eti-im ipse cum illo meine:-it in aete1«num 2).

scienti I-ietzt-i in Domino, et intelligenti in novissima,
t�elicit-is mundi non est i1onok, Seil onus.

Felix homo secundum saeculum periclitatur, ne ips-I«
fe1icitate, non in corpo1·e, se(i in anima corrumpatur3).

Q«uicumque voluerit acnicus esse hu·jus 1nun(ii, sicut
S(-riptu1-a dicit, inimicus Dei 1·eput-ii)itur.

sicut non potest homo (iuobus (1ominis servi1·e, sie
nemo potest g-iu(1e1«e et in saecuio et in Domino.

Mu1tum inte1« se haee duo gau(ii-i differunt, suntque
omnino contrariu: quan(io gaudetu1· in saeculo, non gan-

1) Aus dem schönen im Verlage von Benziger Z: Co. in
Einsiedeln erschienenen Buche von P. A. M. Tonna-Barthet,
O. s. A. �� Nachdruck verboten.

S) De carechi2. i«ud. cap. XV1. I) sei-me CCCI, eap. X.



detur in Domino; quando gaudetur in Domino, non gan-
detur in saeculo.

Vincat gaudium in Domino, donec finiatur gaudium in
saeculo: gaudium in Domino semper augeatur:, gaudium
in saeculo semper minuatur, donec iiniaturI).

2. Ätna Deum, quidquid amas ab illo est: noli amare
creaturam neglecto Creatore; sed attende creaturam et
lauda 0reatorem 2).

Purga amorem tuum:, aquam iluentem in (-loacam con-
verte ad hortum; quales impetus habebat ad mundum,
tales habeat ad Artilieem mundi3).

Non es vocatus ad amplectendam terram, sed ad com-
parandum caelum; non es vocatus ad felicitatem terrenam,
sed ad coelestetn; non ad temporales successus et pro-
speritatem volaticam et transitoriam, sed ad aeternam cum
Angelis vitam 4).

Noli haerere in via et non pervenire ad finem:, ad
quidquid aliud veneris, transi usquequo pervenias ad tinem.

Pecuniam quaeris? non sit tibi iinis, transi tamquam
peregrinus: quaere ubi transeas, non ubi remaneas: Si
autem amas, per avaritiam implicatus es, erit tibi avaritia
catena pedum; ultra progredi non potes. Transi et hoc,
quaere tinem. » .

salutem eorporis quaeris? noli ibi remanere: quae est
ista salus corporis, quae morte premitur, quae aegritudine
debilitatur, i�rivola, mortalis, fluxa? Quaere illam, ne im-
pediat korte morbida valetudo opera tua bona. Non est
ibi kinis:, quia propter aliud quaeritur.

Quidquid propter aliud quaeritur, non est ibi linis:
quidquid propter se et gratis quaeritur, ibi est iinis.
Quaeris honores? forte ad aliquid agendum quaeris, ut
peragas aliquid, ut placeas Deo: noli ipsum honorem amare,
ne ibi remaneas.

Quaeris l-Indem? si Dei quaeris, bene t·acis; si tuam
quaeris, male kacis; remanes in via.

Z. sed ecoe amaris tu, laudaris: noli gratulari quando
in te laudaris; laudare iu Domino, ut cantes: I« Dom-2·ø2o
Zu-mZa,i)2·t-us« cm«imu- me«-5).

sermonem aliquem bonum dicis, et laudatur sermo tuus?
non laudetur quasi tuus, non est ibi 1inis: si ibi ponis
kinem, iiniris; sed non iiniris quasi perticiaris, sed iiniris
ut consumaris.

Non laudetur sermo tuus quasi abs te, quasi tuus: sed

I) se1·mo CI-XXl, cap. I.
E) set-mo CCLXI, cap. IV.
Z) I«Jnarr. Il in PS. XXXI, n. 5.
C) sermo CCXCVI, cup. Vl. Z) PS. XXXIlI, n. 3.

quomodo laudetur? quomodo dicit Psalmus: In- Deo Zmtdabo
seø«moø2em, -in Deo Za«dal)o -oeø«o«m. E: hoc sit ut Hat in
te quod sequitur: I« Deo 8pemm«, non M«-eZ)o C»-Hei fete2«a-t
m2722" lee--«2o1).

Quando omnia tua in Deo laudantur, non timetur ne
pereat laus tua; quia non delicit Deus. Ergo transi et
ipsam 2).

4. Si vere patriam desideras, etsi omnia prospera con-
fluant, et undique tibi iste mundns arrideat, tu tamen gemis,
quia in peregrinatione te constitutum vides; et sentis jam
quidem te habere felicitatem secundum oculos stu1torum,
sed nondum secundum pro:nissionem Christi 3).

Sint tibi divitiae instrumentum peregrinationis, non irri-
tamentum cupiditatis; quibus utaris ad necessitatem, non
quo t·ruaris ad delectationem. »

lJtere mundo, non te capiat mundus; stabulum est haec
vita: utere divitiis quomodo viator in stabulo utitur mensa,
calice, urceo, lectulo, dimissurus non permansurus 4).

Etiam domus tua stabulum sit transeuntium, non habi-
tatio commorantium 5).

5. Est nobis et currendum, et in via currendum: qui
praeter viam currit, inaniter currit; imo ad laborem currit:
tanto plus errat, quanto praeter viam currit6), quia a via
recedit.

Melius est in via claudicare, quam praeter viam for-
titer ambulare7).

Porte claudicas aliquantum: saltem a via noli recedere;
etsi tardius perventurus es: noli remanere, noli retro con-
verti, noli deviare 8).

Gurre mode, ut aliquando in patria laeteris: noli amare
peregrinationem, noli amare viam: totum ama1-um sit praeter
Deum qui vocat, quousque inhaereas illi9).

Si in hoc mundo jam te putas in patria, non pervenis-
ad patriam: si jam te putas in patria, remanes in via:
ut autem non remaneas in via, spera patriam, desidera
patriam, ne devies10).

Nondum pervenisti, sed jam is: nondum ibi laetaris,
sed jam hic suspiras. Caro in terram cogit, spiritus sur-
sum tendit: rapitur amore, sed tardatur pondere11).

I) PS. LV, 5. S) Tt·act. X. in I«Jp. -loan. n. 5.
«) l4Jnar1·. in PS. CXXII, n. 2. l
4) Traot. XI. in «Joan. n. 10.
H) Enarc·. in PS. CXXII, n·. 8.
C) Tract. X. in l«Jp. Joan n. I. 7) sermo CXLl, cap. lV.
S) Enarr. Il in PS. XXXl, n. S.
D) Tract. 1X. in Ep. «Joan. n. 10.
TO) sc1·1no IV, cap. IX. U) De util. jejnn. cap. 1l.



O enime ut Dei emplexibus digne sis, dimitte ist-«, et
illi inheere gretis1).

6. F�eeisti nos, D0mine, ed te, et inquietum
est (-or n0strnm donee requiesi-et in te2).

0 D0mine Deus meus, o Domine Deus nostet-, ut veni-
emus ed te fee n0s beetos de te!

No1umus de eure, neque de ergento nee de fundis;
noiumus de ten-enis istis et venissimis et (-edueee vitee
trensit01«iis.

Nun l0quetur os n0st1·ucn venitetem: fee nos beet0s
de te, quie non perdemus te. Cum tenue1«imus te, nec-
te perdemus, net- n0s perii)imus 3).

Te volo, justitie et innoeentie, pu1ei11«e et deeore ho-
nestis 1uminibus, et insetie-bili setietete: quies est epud te
ve1de, et vite imperturbebilis.

Qui intret in te, intret in geudium D0mini sui; et non
timebit, et l1ebebit se optime in optimo4).

Te, D0mine, nem0 emittit, nisi qui dimittit qu0 it eut
qu0 fugit, nisi e te p1eeetum ed te i1«etum? nein ubi non
invenit legem tuem in poene sue 5)?

Quid sum ego mii1i sine te, nisi dux in preeeeps 6)?
7. 0 beet0s nos Dei possessi0ne, et teli possessore!

New et possidet n0s, et possidemus illum: possidet nos,
ut eo1et nos; possidemus illum, ut eolemus illum.

N0s eolimus temquem Deum, iile (-olit temquem egru1n:
il1e n0s eolit, ut t"1«uetum eli"e1«emus; nos eum eolimus, at
t"ruetum detnus.

Totum ed n0s recurrit; ille n0stri non eget7).
Age, Domine, fee; ex(-ite, et revoee nos; eecende, et

repe:, fieg1-e, duleesce: ememus, eurremus 8).

St. Josephs-Missions-Verein in Aachen.
Derselbe teilt mit, daß er im Jahre 1908 eine Einnahme von

37774,50 Mk. und eine Ausgabe von 37 640,17 Mk. gehabt hat. Dann
fährt er fort: Der Unterstützung bedürfen ��� neben den großen Missions-
stationen in Paris, Marfeille, H avre und L ondon � vornehmlich
die deutschen Missionen in Italien, und da müssen wir besonders
Mailand, Genua und Neapel hervorheben. Der Reiter der Mission
in Mailand hat eine so vollständige Einrichtung für den Kirchen-, den
Krankendienst und für die Vereinstätigkeit getroffen, wie wir sie in
unsern großen deutschen Pfarreien hier finden. Dementsprechend ist die
in Mailand zu leistende Arbeit aber auch so groß, daß die Anstellung
eines zweiten deutschen Seelforgers unbedingte Notwendigkeit ist. Den

I) se1·mo COCLXXXV, eap, V.
Z) Coni«. lib. I, cap. I. S) se1«mo CXIlI, eep. VI.
«-) Conf. lib. I1, eaput X. Z) C0nk". lib. lV, eap. IX.
S) Conf. lib. IV, eap. I. 7) set-me XLVIl, eep. XIV.
S) Conf. lii). VIII, eap. IV.

Religionsunterricht in den Schulen in und außerhalb Mailands,
Sonntags-messe und Predigten, Leitung des kausni. Vereins, Hausseelsorge
und Krankenbesuche müßte dieser Herr übernehmen, während der jetzige
Rektor für Mädchenheim und Jungfrauenkongregationen, Mütterverein,
Schwesternhaus, Bibliothek, Advents- und Fastenpredigten zu sorgen
haben würde.

Der Vorstand betrachtet es als seine dringende Aufgabe, die Mittel
für den zweiten Geistlichen zu besorgen, und bittet die Herren Bischöfe,
dem Josephs-Missionsverein möglichst reiche Spenden zuzuwenden.

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß bei dem großen Unglück,
welches die blühende Stadt Mesfina getroffen, die katholische deutfche
Mission in Neapel sich ganz besonders betätigt hat. Mit großer Bereit-
willigkeit und selbstloser Aufopferung haben die Grauen Schwestern
sich in den Dienst der Caritas gestellt und sich der Flüchtlinge an-
genommen, soweit es ihnen nur möglich war.

Jn Gardone ist durch die Schenkung eines Gebäudes sowie eines
Kapitals für die Unterhaltung eines Krankenhauses und des Mädchen-
heims gesorgt, sodaß dort die Unterstützung wegfallen kann. Kranke
finden dort eine gute Pflege und angenehme Wohnung. Auch die Seel-
sorge ist in guten Händen.

Die Adressen der deutschen Seelsorger nnd der Mädchenheime
werden der Aufmerksamkeit empfohlen, besonders, wenn deutfche Mädchen
sich nicht abhalten lassen, in die betreffenden Städte zu wandern.

Dieselben sind folgende: London, Pastor Müller in London E,
BonifatiUskirche, Union stc·eet 27; Paris, Rue F0nda1«y 6, Liebfranen-
mission, P. Helmig (Mädchenheim); Paris, P. O. Wahl, me T01l)iae 135,
Mädchenheim, Ave1me Ciioisy 91; Marseille und Lyon, P. Mayer,
Marfeille, Rue ciiåt.eau P)-en 43; Bordeaux, Abbe Mucker, Rue
I«eytei1«e 83, saint Cceu1- de Ma1«ie, Mädchenheim; I-lavt·e de G1·åce,
Abbe Turobin, Rue I)oubet 3; Brlissel, me Pl(-5tinel(x 19, Gesellen-
Haus; Lüttich, P.  Oster, s.2I., Qual de I-ongdoz 61, Mädchen-
heim; Verviers, P. Weinand, s..1., leite de Roms l8; St. Remo,
P. Neuhold, via 1·0glio 3, Mädchenheim via Pe1a7«zo 23; Genua,
P. Joseph Jansen, S.-J., vie della C1·0eette, Mädchenheim vie Mike
mare; Venedig, Schwester Leontia, St. Benedetto, Celle Benz0n 3925;
Palermo, Mädchenheim Piazetta Cende1ot«e; Mailand, P. Jus. Fell,
S.-J.,. Collegi0 Leo XIII. C01·so Po1·ta nu0v0 7, Mädchenheim vie
Cappuci0 18; Neapel, SchiVester Vincentia, Mädchenheim i-illa nu0ve
Razetta M0nd1sag0ne; Florenz, Schwester Hhgina, Mädchenheim via
S. Nic0l0 13.

Doch bitten wir wiederholt die Herren Pfarrer und die Eltern,
ihre Pflegebefohlenen vor den großen Gefahren zu warnen, welchen die
meist unerfahrenen jungen Mädchen in den Großstädten ausgesetzt sind.

Reiseplan des ersten Pilgerzuges nach Lonrdes.
Veranstaltet vom Berliner Komitee für Pilgerziigc.

Reifeweg. Hinfal)rt: Berlin, Erfurt, Würzburg, Schaffhausen,
Luzern (Schiffsausflug auf dem Vierwaldstätter See), Bern, Genf,
Lyon, Cette, Toulouse, Lourdes. � Rückfahrt: Bordeaux, Paris,
Aachen1), Köln, Berlin. � Abfahrt: Berlin (Anhalter Bahnhof) Mon-
tag, den 5. Juli, voraussichtlich mittels Sonderzuges gegen 6 Uhr
abends. � Rückkehr: Berlin (Anhalter Bahnhof) Sonnabend, den
17. Juli, mittags. - Kosten: Der Fahrpreis für die ganze Reise ein-

1) Gelegenheit zur Teilnahme an der Heiligtumsfahrt in Aachen.



schließlich Hotelkosten, vollständiger Verpflegung und Gepäckbeförderung,
sowie Führung während der Reisedauer bis zur Rückkehr nach Deutsch-
land beträgt für die Abteilung A: Eisenbahnfahrt und Verpflegung
3. Klasse 220 Mk. Abteilung B: Eisenbahnfahrt 2. Klasse und Ver-
pflegung 3. Klasse 300 Mk. Abteilung C: Eisenbahnfahrt und Ver-
psiegung 2. Klasse 360 Mk. � Verpflegung: Die Verpflegung be-
steht: für die Abteilung A nnd B morgens aus Kaffee mit Brot,
mittags ans zwei Gängen, abends aus zwei Gängen samt Brot und
IX, Flasche Wein. Für die Abteilung C morgens aus Kafsee mit Brot
nnd Butter, tnittags aus drei Gängen, abends aus drei Gängen
samt Brot nnd IX» Flasche Wein. Betreffs der Beköstigung in den
Hotels ist die Hausordnung derselben maßgebend, wonach der Ab-
teilung A und B geboten wird: morgens Kaffee mit Brot, mittags
drei Gänge, abends drei Gänge samt Brot und einer halben Flasche
Wein, der Abteilung C: morgens Kaffee oder Tee oder Schokolade
mit Brot und Butter; mittags vier Gänge; abends fünf Gänge samt
Brot und je eine halbe Flasche Wein. � Wohnung: Pilger 2. Klasse
werden zu zweien in einem Zimmer mit zwei Betten, Pilger 3. Klasse
werden zu drei bis fünf Personen in einem Zimmer mit einer ent-
sprechenden Zahl von Betten untergebracht. Pilger 2. Klasse finden
in Hotels höheren Ranges Unterkunft. � Sonderzug: Bei einer Be-
teiligung von mindestens 300 Personen wird ein Sonderzug gestellt.
Die Zahl der Teilnehmer wird andrerseits auf höchstens 400 Personen
beschränkt, und zwar 2- Klasse l28 Personen und 3. Klasse 272 Per-
sonen. Möglichst baldige Anmeldung ist daher sehr ratsam. � Sammel-
punkt der Pilger: Berlin. Außerdem kann die Reise auf jeder der im
besonderen Fahrplan verzeichneten Haltestationen angetreten werden.
Der Fahrpreis ändert sich jedoch in letzterem Falle nicht. ��� Aufenthalts-
stationen: Lnzern zwei Nächte und einen Tag, Lhon eine Nacht, einen
halben Tag, Lourdes fünf Tage, vier Nächte, Paris 29 Stunden.
Die Stationen, auf welchen während der Eisenbahnfahrt die Mahl-
zeiten eingenommen werden, sind in dem besonderen Fahrplan näher
bezeichnet.

Anmeldungen nimmt Herr Pfarrer Scheidtweiler in Reinicken-
dorf-Ost bei Berlin, Benkestraße 16, bis spätestens 1. Mai 1909 ent-
gegen. Dieselben können nur im Falle dringender Behinderung rück-
gängig gemacht werden. � In diesem Falle wird der eingezahlte
Reisekostenbetrag bis auf 20 Mark, welche als Organisationskosten
verwandt werden, zuriickgezahlt. Die Abmeldung muß jedoch spätestens
acht Tage vor der Abfahrt des Pilgerzuges erfolgen. �� Kranke Teil-
nehmer: Es können auch Kranke (nicht Schwerkranke) an der Fahrt
teilnehmen, jedoch nur in Begleitung von erwachsenen Angehörigen
und nur wenn die Reisefähigkeit durch ein ärztliches Zeugnis bekundet
wird. � Ein Reisepaß ist nicht unbedingt notwendig. Bei Behebung
von Geldbriefen, eingeschriebenen Briesen usw. leistet derselbe jedoch
behufs Nachweisung des rechtmäßigen Empfängers erhebliche Dienste.

Weitere Auskunft wird von Herrn Pfarrer Scheidtweiler
gern erteilt. ·-�--»«-�

Literarisches.
Ein verheißungsvoll begonnenes Werk ist in seinem ersten Teil

mit der jetzt vorliegenden 13. Lieferung vollendet. Wir haben des
öfteren schon auf dieses Unternehmen hingewiesen, das unter dem Titel:
Himmel und Erde, Unser Wissen von der Sternenwelt und dem
Erdball, herausgegeben unter Mitwirkung von Fachgenossen von
J. Plaßmann, J. Pohle, P. Kreichgauer und L. Waagen,
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in 28 Liefern·ngen ä I Mk. (München und Berlin, Allgemeine Verlags-
Gesellschaft m. b. H.) erscheint, und dem allseits mit größtem Interesse
entgegengesehen wurde. Der nun vorliegende Band: Die Sternen-
welk, rechtfertigt in vollem Maße die gehegten Erwartungen. Boten
einerseits die Fachmänner, die hier mitwirkten, schon von vornherein
sichere Bürgfchaft für die textliche Darstellung, so ließ andererseits die
Verlagsfirma eine hervorragende Technik erhoffen. In der Tat haben
denn auch die Herren Verfasser und der Verlag mit diesem Bande
über Die Sternenwelt ein Werk geschassen, das der angelegentlichsten
Empfehlung unsererseits würdig ist.

Begründung des Glaubens. Von P. H(1M1U»stciU  J-
I. Band Gottesbeweise. � ll. Band Christentum. � ll1. Band Katholi-
zismus. Verlag von A. u. B. Schuler in·München. ��� Dieses Werk
kostet bei Bezug von mindestens fünf Exemplaren nur 1,60 Mk. pro
Exemplar nnd bei zehn Exemplaren wird außerdem eines gratis ge-
geben. �-� Alles franko.

Kreuzweg für Priester, Ordensleute und für Christen, die nach
Vollkommenheit streben. Von P. Abt S. J. Aus dem Französischen
übersetzt von P. J. Becker S. J. 6. Anflage. Paderborn l909,
Bonifaziusdruckerei. Preis 30 Pf.

Aszetifche Bibliothec. Erhebungen des Geistes zu Gott. Be-
trachtnngspunkte über das Leben unseres Herrn Jesu Christi. Von
l�. L. Lercher S. J. I. Bd. Verlag von F. Pustet in Regt-nsburg,
1908. Preis 2,40 Mk. � Dieser I. Band ist eine Festgabe zum
50 jährigen Jubilänm des theol. Konvikts in Jnnsbruck. Er zerfällt
in 2 Teile, A: Aus grauer Urzeit, B: Die Menschwerdung und das
irdische Jugendleben des Sohnes Gottes. Die Betrachtungen sind
ganz ausgezeichnet, auch die Ausstattnng ist gut. Das ganze Werk
wird fünf Bände umfassen.

Kleine Volksgefchichten. Gesammelt von H. Schumache»r.
2. Aufl. Dülmen1908, Verlag der A. Laumann�schen Buchhandlung.
� Es ist das eine Sammlung von zehn Bändchen, die alle höchst
belehrende, sittenreine, anziehende Geschichten für�s Volk enthalten und
mit hübschen Bildern ausgestattet sind. Wir können nur wünschen, daß
dieselben recht ins Volk eindringen nnd Nutzen stiften. Lesen will das
Volk, es muß nur die rechte Lektüre in die Hände bekommen.

Personal-Uakyr1chten.
Anstellungen nnd Befiirdernngen.

Ernannt wurden: Domkapitular und Rat des Fb. General-Vikariat-
Amtes Josef Klose zum Rat der Fb. Geheimen Kanzlei; Pfarrer
Julius Görlich in Liebenzig als Erzpriester des Archipresbyterats
Schlawa. � Bestätigt wurde die Wahl des Pfarrers Justus Wand cke
in Krehlau als Actuarius Circuli des Archipresbyterats Preichan. �-
Versetzt wurden: Kaplan Jnnozenz Oblonczek in Cosel als Pfarrer
in Lenschütz; Pfarradministrator Robert Klautschke in Hoppen-
walde als Kreisvikar in Freystadt; Kaplan Herbert Kutzora in
Lossen als lI. Kaplan in Neustadt O.-S.; Kaplan Franz Wetter
«in Neuzelle als Kaplan in Lossen bei Brieg; Kaplan Paul Taesler
in Ottmachau als Kaplan in Neuzelle; Kaplan Johannes Moerke
in Steinau O.-S. als Il. Kaplan in Ottmachau; Kaplan Heinrich
Bahr in Neustadt O.-S. als Kaplan in Lichtenberg bei Berlin;
Pfarrer Adolf Kas per in Alt-Wilmsdorf als Pfarrer in Alt-
Altmannsdorf; Pfarrer Alfred Kobel in Rixdors als solcher bei
St. Michael in Berlin; Weltpriester Emil Hahn in Wansen als
Kaplan in Bolkenhain; Kaplan Otto Rieger in Lichtenberg als
Pfarradministrator in Hoppenwalde; Kaplan Alo is Kurpas in Gostin
als solcher in Lonschnik; Kaplan Alsons Goldn1ann in Lonschnik
als solcher in Cosel O.-S.



Milde Gaben. Vom 13. bis 29. März 1909.
Werk der hl. Kindheit- Liegnitz durch H. Kuratus Dittrich

50 Mk» Gr.-Rosen durch H. Pf. Hillebrand 23,55 Mk» Deutsch-
Wartenberg durch H. Kapl. Wittwer l40 Mk., Knttlau durch H. Pf.
Müller 36.95 Mk» Berzdorf durch H. Pf. Hoffmann 65 Mk» Cosel
durch H. Kapl. Oblonczek107,50 Mk» Woszczytz durch H. Pf. Handy
36 Nil» LcmgeUbit�lau durch  Kapl. Hahn pro ut1«isque ll0 Nil»

Tinz durch H. Pf. Tt)iel 20 Mk» Canth durch H. Kapl. Kletzel pro
ut1·isqne 93,20 Mk., TilI0witz durch   JUPe 50 Mk., Klopschen
durch H. Kantor Hoffmann 50 Mk» Ullersdorf durch H. Pf. Dörfler inll.
zur Los-l. eines Heidenk. Anna zu taufen 80,75 Mk» Breslau durch das
Kn·abenkonvikt 30 Mk» Kreuzenort durch H. Kapl. Kaletta 38,50 Mk» Alt-
Wilmsdorf durch H. Pf. Kasper 40 Mk» Zawadzki durch H. Kapl. Haufe
I)-«» nti«isque 45,70 Mk. -� Gott bezahl�s! A. Sambale.

Neu erschienen !
Für ?3Uatpredigten.

Willst- Hi» S- -I» Die Verehrung Un-
serer Lieben FMU. Betrachtungspunkte.
2. Aufl. J! 2.80; geb. .-il 3.60

Zions-junge, 1)-- H» Sankta Maria.
Z. Aufs. -» 1.60; geb. « 2.40

Yilgrr·s. It» S. -J» Maria der Weg zu
Christus. siebet- und Andachtsbuch. Geh.«-I! . « . «&#39;

Am gros-?zen CElJrentage
von Emmy Gichrl (Tante Emmys.

All! F!Yes eisFen onntags
« gjimmelsglü-sie

von Cordula Pcregrina.

Verlag von Jus. Thum in Kevelaer. Neu erschienen!
Erzählungen als Festgabe für
Kom1nunionkinder mit Text-
bildern. Elegant geb. 1.50 Mk.
Tiefreligiöse Poesie als Fest-
gabe zur ersten hl. Kommu-
nion. Hoehelegant in Pracht-

band und Goldschnitt
3.20 Mk., billigere Ausgabe

fein gebunden 2·�� Mk.2 � un hoher � In seinem ersten,
dogmatischen Teil bietet das Büchlein
Stoff für Maricnpredigten.

gefiele, x1., Die Esther des Neuen
BuUdes. Betrachtungen. J« 1.60;
geb. M 2.�

Yklloderne älIl1rasen .??.Iä.;�.TkkkH?.?T..Iåf3s.?«"V«?f.i2«FiF".s;?T;2..?T?
von Prof» J« H» Schjjtz» Broschiert 1.25, gebd. 2.-�� Mk.

Innerhalb 5 Wochen 60()() Exempl. abgesetzt.
� Maria, Die Blume von Nazareth. --

Vorträge, bezw. Betrachtungen zur Mai-
andacht. 2.Aufl. -«1.20; geb. il! 1.80

«!I«l1lvl1«2k- G» S- -L, Der Marien-Monat.
Betrachtungen mit einem Anhang von
Gebeten. 3. Aufl. Ml.50; geb. llI«2.-�

Verlag von Herder zu Freiburg i. Br.
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

, In unserem Verlage erschien:

Zier xireukmeg zur x1atl1folge (IIhrifli

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.
In elster Auflage ist soeben erschienen und in allen Bnchhandlungen vorrätig:

» Yiepertorium L-�xituum.
Zl6ersichtl«iche Zusammenstellung der wicls)tigsien Ziiitual«-

vorschriften für die priesierkici)en Zfunkätionen.

872 Seiten. Lex.-8. Br. ·-il 11,60, geb. -il 13.60.
Das Werk ist in allen liturgischen Fragen ein sicherer Ratgeber und hat sich im

Laufe derJahre schon selbst seinen Ruhm erworben, so daß es sieh von selbst empfiehlt.

Von Phil. Hartmann, Stadtdccham.
Mit kirchlicher Drnckerlaubnis.

von P
Reinhold Elsner, . .

Pfarrer in Ober-Weiftritz. "
Preis 10 Pfg. (Partien billiger). «   leisem ten lett. Priestern

Verlag von G. P. Ade1«h0lZ" e »Buchhandlung in Bt·eslau.  oEUiscIIliIIIlis
.·«»«»».·;»"k·T7k· eingetragen« Verein.«.-v7 .-. «« -L»-». «, »« «»«

l(iI-t-lIen3fen P
St-lIuliifcn .
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· III! S- Eh-, l(omöclienstraBe s.
RAT und AUsl(UNFT

»  in allen Versicherungsangelegenl1eiten
F« bereitwilligst und lcostenlos.
Vermittlung von

.    ZentraIe

leinenes, teuer-, lIniall-, Kranken-, Einl1s«uelnliel1slal1l-,
lilae-, Haftpflicht- u. WasserseitungsseIiäclen-lersiel1.

zu den günstigsten Vor2ugsbeclingungen.

l. items, ils--itat1c·iI(, lliIiseIssleuten1.




